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ABKÜRZUNGEN 

FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 (ABl. EG 
Nr. L 206, S. 7) zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen 

VS-RL = Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 (ABl. EG Nr. L 103 
vom 25.4.1979, S. 1) über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

GDE = Grunddatenerfassung in FFH- und VS-Gebieten 
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1 Einleitung 

Das nachfolgende Positionspapier zur Managementplanung in Hessen ist als Diskussions-

beitrag der hessischen Berufsverbände zu verstehen, die aufgrund ihrer landesweiten Natura 

2000-Gebietserfahrungen auf klare Defizite bei der derzeitigen Planung hinweisen, aber 

auch Lösungen zur besseren Umsetzung von Natura 2000 aufzeigen wollen. Die Berufsver-

bände möchten damit eine intensive Diskussion über die Managementpläne sowohl in den 

Naturschutzfachkreisen als auch bei relevanten Flächennutzern und vor allem bei den poli-

tisch Verantwortlichen anstoßen. 

 

2 Die rechtliche Situation der Natura 2000-Gebiete in Hessen 

Nach Abschluss der Meldung der Natura 2000-Gebiete ist kürzlich die Natura 2000-

Gebietskulisse durch eine landesweite Sammelverordnung rechtlich gesichert worden (Ge-

setz- und Verordnungsblatt des Landes Hessen vom 07.03.2008). Damit sind erste wesentli-

che Schritte zur Umsetzung der FFH-Richtlinie getan. 

Allerdings erstreckt sich dieser formelle Schutz nach § 32 HENatG nur auf die Gebietsgren-

zen und die allgemeinen Erhaltungsziele zu FFH-relevanten Lebensräumen und Arten. De-

taillierte Festlegungen zum Schutz für die im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Habitate der Arten des Anhangs II und IV der FFH-RL werden nicht getroffen. 

Ebenso nicht für die Vogelarten des Anhangs I und Artikels 4 (2) der VS-RL. 

Nach § 33 Absatz 2 HENatG sollen Schutz und Pflege der Natura 2000-Gebiete in Maßnah-

menplänen oder vergleichbaren Plänen nach anderem Fachrecht detailliert geregelt werden. 

Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes für jede Art und jeden Lebensraumtyp erforderlich sind. Im 

Fall von FFH-Gebieten, die teilweise oder vollständig mit Naturschutzgebieten identisch sind, 

müssen in den Maßnahmenplänen gleichzeitig auch jene Erfordernisse und Maßnahmen 

dargelegt werden, die sich aus der örtlichen Schutzgebietsverordnung ergeben. 

Für die Maßnahmenplanung bedeutet dies in Hessen, dass aufgrund fehlender gebietsspezi-

fischer Verordnungen und Regelungsinhalte differenzierte Inhalte darzustellen und Empfeh-

lungen für Einzelanordnungen vorzubereiten sind: 

·  zu gebietsspezifischen Ge- und Verboten, 

·  zu gebietsspezifischen Beachtungspflichten (Erholungsverkehr), 

·  zu gebietsspezifischen Bewirtschaftungsregeln (Land- und Forstwirtschaft), 

·  zu gebietsspezifischen Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die den ökologi-

schen Erfordernissen der Lebensraumtypen nach Anhang I und Habitaten der Arten  
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nach Anhang II und IV der FFH-RL entsprechen, mit dem Ziel, den günstigen Erhal-

tungszustand zu bewahren oder zu entwickeln (Verschlechterungsverbot). 

Ziel ist es, zum Zwecke der Umsetzung der in der Ve rordnung festgelegten Erhal-

tungsziele und insbesondere auch zur fürsorglichen und umfassenden Information 

der Flächennutzer darzustellen, welche Maßnahmen im  jeweiligen Natura 2000-Gebiet 

unzulässig, welche Maßnahmen zulässig und welche zu r Erreichung der Erhaltungs-

ziele zusätzlich erforderlich sind. Dies muss für j ede Fläche und jeden Nutzer flächen-

scharf und nachvollziehbar aufgezeigt werden. Außer dem sollten die Maßnahmenplä-

ne die zur Umsetzung von § 2 (1) Nr. 2 der Kompensa tionsverordnung vom 01.09.2005 

notwendigen Angaben enthalten. 
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3 Stand der Maßnahmenplanung in Hessen 

Seit 2005 werden in Hessen auf der Grundlage der Grunddatenerhebung (GDE) für die Na-

tura 2000-Gebiete mittelfristige Maßnahmenpläne (MMP) in Verantwortung der Regierungs-

präsidien erstellt. Die Erstellung wurde in Gebieten, die überwiegend im Wald liegen oder 

ganz aus Naturschutzgebieten bestehen, der unteren Forstbehörde, und im Offenland den 

Ämtern für den ländlichen Raum (ALR) übertragen. Gemäß § 33 Absatz 3 HENatG kann die 

Obere Naturschutzbehörde für die Erstellung der Maßnahmenpläne auch Dritte beauftragen. 

Der Schwerpunkt der Bearbeitung liegt in Hessen im Offenland bei den ALR. 

Zu Beginn des Jahres 2008 waren für 16 % der FFH-Gebiete in Hessen mittelfristige Maß-

nahmenpläne in Erstellung. In Umsetzung – also im aktiven Management zu Erhalt und Pfle-

ge der Gebiete – ist derzeit ein sehr geringer Anteil von 2 % der Gebiete. Für nur 2 Gebiete 

wurden in Hessen Fachgutachter mit der Maßnahmenplanerstellung beauftragt. 

Für die Vogelschutzgebiete und Arten des Anhang IV wurden bislang noch keine Maßnah-

menpläne erstellt (Stand Dez. 2007). 

 

Tabelle 1: Anzahl der in Umsetzung bzw. in Aufstellung befindlichen mittelfristigen Maßnahmenpläne 
zu FFH-Gebieten in Hessen (Stand Januar und Dezember 2008) 

 

in Um-
setzung 

(Stand Jan. 
2008) 

in Auf-
stellung  

(Stand Dez. 
2008) 

gesamt noch offen 

Erfüllungs-
grad* in % 
(Stand Jan. 

2008) 

Erfüllungs-
grad* in % 

(Stand Dez. 
2008) 

RP Darmstadt - 58 58 200 22 22 

RP Gießen 3 33 36 103 8 26 

RP Kassel 7 29 36 148 11 20 

Gesamt 10 120 130 451 16 22 

* in Bezug auf die gesicherten FFH-Gebiete  

 

Tabelle 2: Übersicht der gesicherten Natura 2000-Gebiete in Hessen 
(in Klammern gemeldete Gebiete) 

 FFH-Gebiete VS-Gebiete 

RP Darmstadt 258 (260) 22 (27) 

RP Gießen 139 (140) 13 (14) 

RP Kassel 184 (185) 18 (19) 

Gesamt 581 (585) 53 (60) 
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4 Unsere Forderung zu den anstehenden Umsetzungsschrit-
ten 

Das Land Hessen hat sich mit der Unterzeichnung der Countdown 2010-Erklärung zum 

Stopp des Verlustes an Biodiversität auch für den Erhalt der biologischen Vielfalt hohe Ziele 

gesteckt. Dafür spielen die Einrichtung und Erhaltung der Schutzgebiete eine herausragende 

Rolle. 

Das derzeitige Tempo der Erstellung der Managementpläne ist in Hessen viel zu gering. Ein 

ausreichender Schutz der FFH-Gebiete ist derzeit nicht gewährleistet, insbesondere auch, 

weil die relevanten Flächennutzer, obwohl sie für die Qualität ihrer Flächen nach der aktuel-

len Rechtslage haften, durch die Fachbehörden nicht hinreichend informiert sind. Darüber 

hinaus ist zu befürchten, dass dringend erforderliche Maßnahmenkonzepte zur Verbesse-

rung der Situation nicht rechtzeitig greifen und sich der Erhaltungszustand von gefährdeten 

Arten und Lebensgemeinschaften fortwährend verschlechtert. 

Dies verstößt gegen die allgemeinen Erhaltungspflichten. Negative Einflüsse beschränken 

sich nicht auf die in der FFH Richtlinie erwähnten Pläne oder Projekte, für die eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Problematisch sind auch die klassischen Landnut-

zer aus Forst- und Landwirtschaft, deren Nutzungen in Art, Ausmaß und Intensität in vielen 

Natura 2000-Gebieten zwingend zu regeln sind. 

Maßnahmenpläne sind für alle Natura 2000-Gebiete dringend erforderlich, um ein koordinier-

tes, kosteneffizientes Vorgehen zu ermöglichen, aber auch um Rechtssicherheit für Alle – 

Grundeigentümer, Landnutzer, Kommunen, Besucher und Verwaltung – zu schaffen. Denn 

die Ver- und Gebote sind in den Gebieten nicht geklärt. Für die Land- und Forstwirtschaft ist 

es nicht nachvollziehbar, welche Bewirtschaftungsregeln gelten und wo naturschutzrelevante 

Bereiche oder Entwicklungsflächen liegen. Diese Problematik ergibt sich insbesondere in 

solchen FFH-Gebieten, die zumindest teilweise identisch sind mit ausgewiesenen Natur-

schutzgebieten, in denen ja bestimmte Ge- und Verbote für die land- und forstwirtschaftliche 

Nutzung gelten. 

Dies muss im Managementplan für Jeden nachvollziehbar aufgezeigt werden. 

Der Anteil des Grünlandes an der landwirtschaftlichen Nutzfläche nimmt angesichts der 

boomenden Bioenergienutzung (Biofuel) und durch Steigerung der Agrarproduktion in 

Deutschland ab. Auch in Hessen sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen Grünland für Mais-

anbau in FFH-Gebieten umgebrochen oder durch intensive Düngung stark beeinträchtigt 

wurde.  

Holzeinschläge in alten Eichen- und Buchen-Wäldern einschließlich des Fällens von Bäumen 

mit Bruthöhlen machen keineswegs Halt vor den hessischen Natura 2000-Gebieten (siehe 

Titelblatt). 
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Spätestens bis zur Erstellung der 2. Berichte nach Artikel 17 der FFH-Richtlinie im Jahr 2012 

sollten die Maßnahmenpläne für die Gebiete verabschiedet vorliegen. Bei dem derzeitigen 

Tempo werden frühestens ab 2014/2015 flächendeckend Maßnahmenpläne vorliegen. Das 

ist zu spät, um die Biodiversität in Hessen zu erhalten bzw. zu verbessern.  

 

Offensichtlich ist die Bearbeitung der Maßnahmenplä ne durch die Verwaltung in dem 

auch rechtlich gebotenen Zeitrahmen nicht alleine z u schultern. 

Aus Sicht des beruflichen Naturschutzes wird daher vorgeschlagen, zur Beschleuni-

gung des Gesamtvorhabens die Erstellung der Managem entpläne wie u. a. in Bayern 

und Baden-Württemberg an qualifizierte Fachgutachte rinnen und Fachgutachter zu 

vergeben.  

Hierfür stehen gut ausgebildete und erfahrene Exper ten der freien Berufe in Hessen zu 

Verfügung.  

Diese haben bereits im Rahmen der GDE für die FFH- und VS-Gebiete qualitativ hoch-

wertige Arbeit geleistet. 

Darüber hinaus ist eine Prioritätensetzung unumgänglich. Die Gebiete mit den meisten und 

am stärksten gefährdeten Arten bzw. Lebensraumtypen (LRT) und den größten Störungen 

sind vorrangig zu bearbeiten, um mögliche Verschlechterungen des Erhaltungszustandes zu 

verhindern oder so gering wie möglich zu halten.  

In den folgenden Kapiteln werden unsere Forderungen näher erläutert. 
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5 Warum müssen Managementpläne erstellt werden? 

Das europäische Naturschutzsystem Natura 2000 verpflichtet alle Mitgliedsstaaten zur Si-

cherung naturnaher Lebensräume und der Lebensstätten schutzwürdiger Tier- und Pflan-

zenarten. Hierzu wurden in den letzten Jahren beträchtliche Gebietskulissen festgelegt:  

Hessen hat insgesamt in vier Melde-Tranchen rund 9,9 % seiner Landesfläche als FFH-

Gebiete gemeldet. Der Anteil der Vogelschutzgebiete beträgt 14,7 % der Landesfläche. Auf-

grund von Überschneidungen beider Gebietskategorien umfasst das Netz Natura 2000 in 

Hessen 20,9 % der Landesfläche (www.hmulv-hessen.de). 

Die Mitgliedsstaaten sind gehalten, in diesen Gebieten Maßnahmen zu ergreifen, die einen 

günstigen Erhaltungszustand von Lebensräumen und Habitaten gewährleisten oder wieder-

herstellen. Zu diesem Zweck ist die Erstellung von „Bewirtschaftungsplänen“ (Artikel 6) vor-

gesehen.  

Die Bewirtschaftungspläne sind gemäß der FFH-RL nicht verbindlich für jedes Gebiet zu 

erstellen, sie können aber je nach Ausgestaltung ein wirksames Mittel zur Erfüllung der in 

der FFH-RL vorgesehenen Verpflichtung sein. Diese Pläne sollten dann alle gebietsspezifi-

schen Eigenschaften und Aktivitäten berücksichtigen. Auch wenn es in der FFH-RL nicht 

verbindlich festgelegt ist, ist es sinnvoll und effektiv, die verschiedenen einzelnen Maßnah-

men in einem abgestimmten und gebietsbezogenen Maßnahmenplan zusammen zu fassen. 

In Hessen und anderen Bundesländern wird für den Begriff Bewirtschaftungsplan das Syn-

onym Managementplan verwendet. 

In Hessen umfasst der Managementplan folgende Bausteine: 

·  FFH-Grunddatenerhebung (FFH-GDE) 

·  Mittelfristiger Maßnahmenplan (MMP) 

·  Jährlicher Maßnahmenplan  

 

Die FFH-Grunddatenerhebung wurde in Hessen im Jahr 2000 begonnen und ist mittlerweile 

nahezu vollständig abgeschlossen. Bearbeitet werden derzeit noch die Vogelschutzgebiete. 

Auf dieser Grundlage sollen nun nach einem von der hessischen Naturschutzverwaltung im 

Jahr 2006 erstellten Leitfaden Maßnahmenpläne für die insgesamt 585 hessischen FFH-

Gebiete entstehen. 

Wegen des engen Zusammenhanges mit den Erfassungs-, Bewertungs- und Überwa-

chungsmaßnahmen von Pflanzen- und Tierarten in Natura 2000-Gebieten sind tiefergehende 

Überlegungen über Inhalt und Ausgestaltung der Managementpläne für Natura-2000-

Gebiete notwendig. 
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Abbildung 1: Inhalte der FFH-Grunddatenerhebung (GDE) 

 

 

Von besonderer Bedeutung sind dabei die Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie, die die  

Überwachung und die Kontrolle des Erhaltungszustandes der FFH-Lebensraumtypen und  

-Arten vorschreiben.  

Alle 6 Jahre haben die Mitgliedsstaaten über die getroffenen Maßnahmen zu berichten und 

die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf den Erhaltungszustand zu beurteilen. Diese Be-

richtspflicht ist ausdrücklich nicht auf die Natura 2000-Gebiete beschränkt. Letztere spielen 

bei Überwachung und Monitoring aber eine zentrale Rolle, da dort Erhaltungs- und Entwick-

lungsmaßnahmen konzentriert stattfinden sollen. 

Auch der in den Artikeln 12, 13 und 14 der FFH-RL geregelte Artenschutz hat für die Erstel-

lung der Managementpläne Bedeutung, sofern in Anhang IV aufgeführte Arten innerhalb der 

Natura 2000-Gebiete vorkommen (z. B. Wochenstuben von Fledermäusen). 

Inhalte der FF H-Grunddatenerhebung (GDE)  

> flächendeckende Biotoptypenkartierung 

> Kartierung und Bewertung der FFH-Lebensraumtypen 

> Kartierung und Bewertung der FFH-Anhang-II-Arten 

> Kartierung der Nutzungen 

> Kartierung der Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen und -Arten 

> Leitbild für die Gebietsentwicklung 

> Allgemeine Erhaltungsziele (übernommen aus der FFH-Verordnung) 

> Allgemeine Vorschläge zu Erhaltungsmaßnahmen 

Es fehlen in der Regel Aussagen zu: 

> Zustand anderer wertvoller und nach nationalem Recht geschützter Biotope 

> Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

> Entwicklungsflächen gemäß § 2 (1) Nr. 2 der Hessischen KV 
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6 Fachliche Anforderungen an den Managementplan 

Zentraler Gegenstand des Maßnahmenplanes ist die Erhaltung und Entwicklung der in der 

FFH-Richtlinie aufgeführten Lebensräume und Arten (auch der Arten der Anhänge IV, wenn 

sie im FFH-Gebiet liegen). 

Für eine erfolgreiche Maßnahmenplanung ist eine gute Kenntnis über Verbreitung, Ökologie, 

Erhaltungszustand und Gefährdungssituation der o. g. Schutzgüter unerlässlich. 

Der Managementplan sollte darüber hinaus weitere Grundsätze, Ziele und Aufgaben des 

Naturschutzes berücksichtigen, die anderweitig (national und international) gesetzlich gere-

gelt sind, beispielsweise  

·  die Erhaltung der biologischen Vielfalt (bspw. seltene und gefährdete Arten) 

·  den Schutz besonderer Lebensräume (bspw. Röhrichte, Feuchtwiesen) 

·  die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes 

·  die Erhaltung von Vielfalt und Eigenart der Landschaft 

·  bei besonderen Schutzgebieten (bspw. Naturschutzgebieten, Biosphärenreservaten) 

die diesbezüglichen Schutzziele 

·  sowie Maßnahmen und Entwicklungsvorschläge für die Neuschaffung von Lebens-

räumen im Sinne eventuell notwendiger Kohärenzmaßnahmen bzw. zur Umsetzung 

des § 2 der Kompensationsverordnung.  

Es ist fachlich unbedingt erforderlich, dass die Planung auch auf diese Schutzgegenstände 

abgestimmt ist. Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen dürfen keineswegs zu Lasten von 

anderen schutzwürdigen Naturgütern gehen, nur weil diese nicht explizit in der FFH-

Richtlinie genannt sind. 

Die Auswirkungen und der Erfolg der Maßnahmen sollten regelmäßig fachlich geprüft wer-

den. Die technisch korrekte Durchführung einer Maßnahme allein garantiert noch nicht deren 

Erfolg. Darüber hinaus sollte auch der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten 

auf Flächen, die nicht mit Maßnahmen beplant werden, regelmäßig überprüft werden.  

Im Sinne einer vorausschauenden Planung sollten die aktuelle Nutzungssituation, Beein-

trächtigungen und mögliche Gefährdungen der Schutzgegenstände umfassend und regel-

mäßig analysiert werden. Der Managementplan sollte eine Strategie zur Lösung von beste-

henden und absehbaren Nutzungskonflikten festlegen. 

Eine erfolgreiche Planung erfordert eine umfassende Information und Beteiligung von Land-

nutzern, der örtlichen Bevölkerung und Gebietskennern während des Planungsprozesses. 

Ein intensiver und regelmäßiger Austausch zwischen Vertretern des Naturschutzes, der 
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Land- und Forstwirtschaft, Kommunen und Fachbehörden, Tourismus- und Naturschutzver-

bänden sowie weiteren Interessensgruppen sollte gepflegt werden.  

 

Mögliche Nutzungs- und Interessenskonflikte können nur einvernehmlich mit Landnutzern 

und anderen Betroffenen gelöst werden. Vereinbarungen im Rahmen des Vertragsnatur-

schutzes sollten ausreichend honoriert werden und langfristig abgeschlossen werden, um 

land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Planungssicherheit zu bieten und um nachhaltig 

wirksam zu werden. 

FFH-Gebiete bieten dem Naturschutz besonders gute Möglichkeiten zur Information und 

Kommunikation der Ziele, Aufgaben und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schutz-

gebietsnetz Natura 2000. Öffentlichkeitsarbeit ist zudem in Artikel 22c FFH-Richtlinie vorge-

schrieben. Der Managementplan sollte hierzu ein Konzept enthalten. 

Fachlich gebotene Maßnahmen dürfen nicht von vornherein an monetären Erwägungen oder 

vordergründigen Umsetzungsschwierigkeiten scheitern. Für Entwicklungsmaßnahmen bietet 

sich beispielsweise die Finanzierung über Kompensationsmaßnahmen an. Vorsorglich sollte 

der Managementplan Prioritäten enthalten, so dass dringende und zwingende Maßnahmen 

bevorzugt berücksichtigt werden können. 



  
FFH - Managementplanung in Hessen   

 

Seite 12 

�

7 Was leistet die FFH-Grunddatenerhebung für den  
  Managementplan? 

Ist-Situation 

Der hessische Leitfaden zur Maßnahmenplanung in NATURA 2000-Gebieten und Natur-

schutzgebieten sieht zur Darstellung der Ist-Situation die Auswertung der vorhandenen Un-

terlagen vor, insbesondere die im Vorfeld erstellte FFH-Grunddatenerhebung (GDE), 

Schutzgebiets- und sonstige Gutachten sowie Pflegepläne. Eine kritische Prüfung des Mate-

rials auf Vollständigkeit und Aktualität ist nicht vorgesehen. 

Es ist davon auszugehen, dass die vorliegenden Daten in vielen FFH-Gebieten, selbst wenn 

sie gleichzeitig als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind, nicht ausreichen. Das Informati-

onsdefizit betrifft zum einen das faunistische Arteninventar, insbesondere die Anhang II- und 

Anhang IV-Arten, sowie zum anderen die naturschutzrelevanten Biotope, die nicht ausdrück-

lich in der FFH-Richtlinie aufgeführt sind. Dazu gehören auch viele gesetzlich geschützte 

Biotope, beispielsweise Nasswiesen und Röhrichte . 

An faunistischen Daten wurden im Rahmen der GDE nur Anhang-II-Arten erfasst, die bereits 

bei der Gebietsmeldung bekannt und die für die Meldung ausschlaggebend waren. Nachun-

tersuchungen von Anhang-II-Arten, die im Laufe der GDE nachgewiesen wurden, sind bisher 

nicht beauftragt worden. Ebenso wenig erfolgte eine systematische Überprüfung von im 

Rahmen der GDE festgestellten, für Anhang-II-Arten geeigneten Lebensräumen und Habita-

ten. 

In der Grunddatenerhebung werden nur die Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie 

näher betrachtet. In den FFH-Gebieten kommen aber häufig weitere schutzwürdige Biotop-

typen sowie Tier- und Pflanzenarten vor, die im Maßnahmenplan aus fachlichen und ökono-

mischen Gesichtspunkten unbedingt mit berücksichtigt werden sollten (Bündelung). Es ist 

nicht vertretbar, für ein Gebiet zwei Pläne vorzuhalten, deren Aussagen bezüglich bestimm-

ter Biotope sich möglicherweise sogar widersprechen. 

Die vorliegenden Daten zu Zustand und Verbreitung solcher aus anderen Gründen schutz-

würdiger Biotoptypen sind jedoch lückenhaft und selbst in Naturschutzgebieten meist veral-

tet, weil nach Erstellung von Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflegeplänen im Rahmen der 

Gebietsausweisung, die in den meisten Fällen länger als zehn Jahre zurückliegt, kaum Er-

folgskontrollen oder Aktualisierungen stattgefunden haben. 

FAZIT 

Im Rahmen der Informationsrecherche für die Managem entpläne sollten die vorlie-

genden Fachdaten im Hinblick auf ihre Aktualität un d Vollständigkeit überprüft und 

ggf. durch ergänzende Untersuchungen vervollständig t werden. Die Maßnahmenpla-

nung muss auf jeden Fall die Lücken schließen, die aufgrund der getrennten und teils  
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selektiven oder fehlenden Bearbeitung der Schutzgüt er (FFH-Lebensräume, Arten und 

geschützte Biotope) nun entstanden sind.  

 

Leitbild- und Zielformulierungen  

Die Standardgliederung der mittelfristigen Maßnahmenplanung sieht Leitbild- und Zielformu-

lierungen derzeit nur für die FFH-relevanten Lebensräume und Arten vor. In den GDE wer-

den Erhaltungsziele im Wortlaut von den Regierungspräsidien vorgegeben und getrennt 

nach maßgeblichen und weiteren Erhaltungszielen für die Lebensraumtypen und nachge-

wiesenen Anhang II-Arten formuliert. Nur die maßgeblichen Erhaltungsziele werden in die 

Verordnungen der FFH-Gebiete aufgenommen. Entwicklungsziele werden in den FFH-GDE 

meist nicht benannt. 

Derartige Leitbild- und Zielformulierungen liegen für viele Naturschutzgebiete nicht vor. Hier 

existieren in der Regel nur die sehr allgemein gehaltenen Aussagen der NSG-Verordnung. 

FAZIT 

Bei der Maßnahmenplanung sollten die in der GDE for mulierten Leitbilder und Erhal-

tungsziele geprüft und ggf. um Aussagen zu weiteren , im Sinne der Naturschutzgeset-

ze und der NSG-Verordnungen schutzwürdigen Lebensrä umen und Arten ergänzt 

werden.  

Die notwendigen Abwägungen und Prioritätensetzungen  sollten nach gebietsbezoge-

nen fachlichen Kriterien durchgeführt werden. Auch Entwicklungsziele sollten formu-

liert werden. 

 

Bewertung der Ist-Situation 

Die Bewertung der Ist-Situation lässt sich für die im Rahmen der GDE bearbeiteten Lebens-

raumtypen und Anhang II-Arten unter Berücksichtigung der Erhaltungszustände sowie der 

Beeinträchtigungen aus den vorliegenden Unterlagen gut ableiten. Für die weiteren schüt-

zenswerten Lebensraumtypen und Arten sind aufgrund der veralteten Datenlage bzw. feh-

lender Daten kaum Aussagen zur Ist-Situation möglich. Auch bei Gebieten ohne Schutzsta-

tus, deren GDE bereits mehr als 3 bis 5 Jahre zurückliegt, sind die Erfassungen aufgrund 

eingetretener Nutzungsänderungen erfahrungsgemäß oft nicht mehr aktuell. 

FAZIT:  
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Maßnahmenpläne erfordern eine aktuelle Datengrundla ge nicht nur über FFH-

relevante, sondern auch über alle sonstigen natursc hutzrelevanten Biotope und Arten. 

Wenn diese nicht vorhanden ist oder die Erhebung me hr als 5 Jahre zurückliegt, ist es  

 

 

angebracht, den Istzustand zu überprüfen und die Ka rtierung ggf. auf den neuesten 

Stand zu bringen.  

Maßnahmenplanung 

Die Hauptaufgabe der Maßnahmenplanung besteht in der detaillierten Ausarbeitung (inhalt-

lich und flächenbezogen) der Rahmenvorgaben (inhaltlich und flächenbezogen) zur Nutzung 

und Pflege, aus der Grunddatenerfassung, sowie bei Naturschutzgebieten der Einarbeitung 

der Pflegepläne für Naturschutzgebiete. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, 

dass die zu den Naturschutzgebieten vorliegenden Pflege- und Entwicklungspläne meist 

veraltet sind und in der Regel keine Erfolgskontrolle stattgefunden hat. Somit steht nicht fest, 

ob die vorgeschlagenen und/oder durchgeführten Maßnahmen zielführend gewesen sind 

oder ob Korrekturen stattfinden müssen. 

Die Aussagen der FFH-GDE beziehen sich nur auf FFH-LRT und -Arten. Die GDE beinhaltet 

nach Vorgabe des Leitfadens zur Erstellung der Gutachten zum FFH-Monitoring (Arbeits-

gruppe FFH-Grunddatenerhebung 2006) lediglich allgemeine Empfehlungen: „Es ist keine 

flächendeckende, detaillierte Pflegeplanung zu erarbeiten, da dies dem nachlaufenden Maß-

nahmenplan zufällt“.  

Für die Umsetzung in den Managementplan müssen die einzelnen Maßnahmen differenziert 

ausgearbeitet werden. Es ist keinesfalls ausreichend, lediglich die Vorschläge zu Erhal-

tungspflege, Nutzung und Entwicklung aus der GDE zu übernehmen.  

Empfehlungen wie „Gewässerrenaturierung“ oder „extensive Grünlandnutzung“  bedür-

fen im Rahmen der Maßnahmenplanung der Konkretisierung. Darüber hinaus sind sonstige, 

nicht explizit in der FFH-Richtlinie aufgeführten Schutzgüter wie Nasswiesen, Röhrichte  

oder bodensaure Kleinseggensümpfe  in die Maßnahmenplanung einzubeziehen. 

Insofern haben die bei der Maßnahmenentwicklung erforderlichen Arbeitsschritte einen ho-

hen fachlichen Anspruch und setzen sowohl gute Gebietskenntnisse als auch detailliertes 

Wissen zur Ökologie der Lebensraumtypen und Arten voraus.  

Ohne dass im Maßnahmenplan Entwicklungsflächen und entsprechende Maßnahmen 

dargestellt werden, lässt sich § 2 (1) Nr. 2 der He ssischen Kompensationsverordnung 

in der Fläche nicht umsetzen. Die Fachbehörden müss en hier Vorgaben machen. Es 

ist keinesfalls akzeptabel, dass Investoren und and ere Planungsträger eigenständig 

und unkoordiniert in Natura 2000-Gebieten planen. 



  
FFH - Managementplanung in Hessen   

 

Seite 15 

�

FAZIT:  

Der Maßnahmenplan muss zunächst nach fachlichen Kri terien von versierten Gebiets-

kennern konzipiert werden. Die Aussagen der FFH-Gru nddatenerhebung sind zu kon-

kretisieren.  

 

 

Weitere schutzwürdige Flächen und Entwicklungsfläch en sind unter Berücksichtigung 

ihrer Bedeutung für den Gesamtzustand des Natura 20 00-Gebietes in die Planung ein-

zubeziehen. Eine Erfolgsprüfung eventuell schon dur chgeführter Schutz- und Pflege-

maßnahmen ist vorab durchzuführen. Die notwendigen Anpassungen des Maßnah-

menkonzeptes an die Realitäten vor Ort (Abstimmung mit Beteiligten und Betroffenen, 

Festlegung der genauen Nutzungsmodalitäten im Vertr agsnaturschutz, Ausführungs-

planung von investiven Maßnahmen) schließen sich in  einem zweiten Schritt daran an. 

 

8 Inhalte des Managementplanes 

Nach Artikel 3 der FFH-RL sind die Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, mit den Natura 2000-

Gebieten „den Fortbestand oder ggf. die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-

standes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen 

Verbreitungsgebiet zu gewährleisten“. Für die einzelnen Schutzgebiete besteht nach FFH-RL 

Art. 6 zunächst ein Verschlechterungsverbot für LRT und Anhang II-Arten.  

Demzufolge muss die Maßnahmenplanung in Hessen ungeachtet weiterer naturschutzfachli-

cher Notwendigkeiten zunächst folgende Kategorien umfassen: 

·  Maßnahmen zur Gewährleistung eines aktuell günstigen Erhaltungszustandes (Wert-

stufe A� A und, sofern eine Optimierung nicht möglich ist, B� B) und  

·  Maßnahmen zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes von LRT 

und Arten in aktuell ungünstigem Erhaltungszustand (Wertstufe C� B, B� A).  

·  Vorhalteflächen, Entwicklungsflächen für den Fall, dass Kohärenzmaßnahmen erfor-

derlich werden (vgl. Flughafen Frankfurt). 

·  Weiterhin sollen Nutzungen auf Flächen außerhalb von LRT oder Habitaten, aber mit 

positivem Einfluss auf diese, gefördert werden. 

·  Darlegung des voraussichtlichen Finanzierungsbedarfs und Aufzeigen von geeigne-

ten Instrumenten zur Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen. 

Dabei sind auch die Darstellungen der örtlichen Landschaftspläne und Flächennutzungsplä-

ne zu beachten. 
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Im Leitfaden der hessischen Naturschutzverwaltung wird vorausgesetzt, dass die „bisher 

durchgeführte ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft“ (...) „in aller Regel nicht den Er-

haltungszielen entgegensteht“. Die (bisherige) Nutzung, die den günstigen Erhaltungszu-

stand herbeigeführt hat, solle weitergeführt werden. Auch zur Wiederherstellung eines güns-

tigen Erhaltungszustandes (Wertstufe C� B) soll nach Aussage des Leitfadens einer ent-

sprechenden Nutzung der Vorzug gegeben werden. Nicht berücksichtigt wird dabei aber,  

 

dass in vielen Fällen die aktuelle Nutzung bereits eine mehr oder weniger langsame Ver-

schlechterung des ökologischen Zustandes von LRT oder Art eingeleitet hat (bspw. durch 

mäßige Nutzungsintensivierung).  

Der günstige (aber nicht mehr hervorragende) Erhaltungszustand ist hier Ausdruck einer 

fortschreitenden Negativentwicklung, die bei einem Fortführen der verursachenden Nutzung 

weiter fortschreiten wird. Es ist daher erforderlich, die im Gebiet ausgeübte Nutzung und die 

Maßnahmen regelmäßig kritisch zu überprüfen, um schleichende Verschlechterungen und 

Schäden an den Schutzgütern frühzeitig zu erkennen und ihnen vorzubeugen. 

 

Im Hessischen Leitfaden werden die Kategorien 

·  Entwicklung von LRT oder Arten in aktuell gutem zu hervorragendem Erhaltungszu-

stand (Wertstufe B� A) und  

·  die Entwicklung von FFH-LRT auf Flächen, die aktuell keinem LRT zu zurechnen 

sind,  

als „Kür“ eingestuft und sind aktuell weder verpflichtend zu planen noch umzusetzen. 

Maßnahmen zum Erhalt oder zur Entwicklung nicht FFH-relevanter, aber schützenswerter 

oder für das Gesamtgebiet bedeutsamer Biotoptypen oder Arten finden überhaupt keine Er-

wähnung. Entwicklung von FFH-LRT und -Arten sowie Pflege und Entwicklung anderer na-

turschutzrelevanter Biotoptypen und Arten sind aber für den ökologischen und naturschutz-

fachlichen Wert eines Gebietes von zentraler Bedeutung.  

Nur ein Gebiet mit zusammenhängend gutem bis sehr gutem Zustand aller Bestandteile und 

Faktoren, so auch nicht FFH-relevanter Biotoptypen, Strukturen und Habitate, kann als Be-

standteil des Netzes Natura 2000 wirklich den notwendigen Beitrag zur Sicherung der biolo-

gischen Vielfalt leisten, die Ziel der FFH-RL ist. 
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Ablaufschema der Maßnahmenplanung 

 

(1) Sichtung und Prüfung der vorhandenen Unterlagen (FFH-Grunddatenerhebung, 

Schutzgebietsgutachten, Landschaftspläne, sonstige Kartierungen und Arterhebun-

gen) auf Aktualität und Vollständigkeit; eventuell Aktualisierung und Ergänzung des 

Materials 

(2) Effizienzprüfung bislang durchgeführter Naturschutzmaßnahmen 

(3) Gebietsbezogene Formulierung des Leitbildes, der Erhaltungs- und Entwicklungs-

ziele für FFH-Lebensraumtypen und -Arten, sonstige geschützte und gefährdete Ar-

ten und Biotope; bei NSG und anderen besonderen Schutzgebieten ist deren 

Schutzzweck besonders zu berücksichtigen. 

(4) Beschreibung und Bewertung von Beeinträchtigungen und Nutzungskonflikten 

(5) Abwägung von möglichen Zielkonflikten  

(6) Konzeption des Maßnahmenplanes mit Ausweisung von Flächen, auf denen Erhal-

tungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen, und von Entwicklungsflächen 

(7) Information und Beteiligung der Betroffenen und der Öffentlichkeit 

(8) Abstimmung der Maßnahmen mit Landnutzern, Behörden und Verbänden 

(9) Abschluss von Bewirtschaftungsverträgen 

(10) Kostenschätzung, Veranlassung und Vollzugskontrolle von Erhaltungsmaßnahmen 

(11) Abstimmung und fachliche Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen (die im Rah-

men der Kompensation von Eingriffen von Dritten veranlasst werden) 

(12) Fachliche Kontrolle der Auswirkungen von Maßnahmen auf den Erhaltungszustand 

der FFH-LRT und -Arten 

(13) Information und Öffentlichkeitsarbeit 
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9 Defizite des hessischen Leitfadens zur Managementpla-
nung 

Im hessischen Leitfaden für die Erarbeitung und Umsetzung der Maßnahmenplanung in Na-

tura 2000- und Naturschutzgebieten (Version 30. März 2006)1 werden folgende wichtige As-

pekte unserer Meinung nach unzureichend oder nur am Rande berücksichtigt: 

·  Die Vollständigkeit und Aktualität der fachlichen Datengrundlage. Es fehlen in der 

Regel Aussagen zum Zustand anderer wertvoller und nach nationalem Recht ge-

schützter Biotope, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

·  Die Erfolgsprüfung bereits durchgeführter Maßnahmen. 

·  Die Integration von Naturschutzzielen und -maßnahmen, die sich nicht unmittelbar 

aus den Erforderlichkeiten der FFH-Richtlinie ergeben, in die Planung (insbesondere 

bei Naturschutzgebieten). 

·  Die Formulierung von Entwicklungszielen. 

·  Die Ausweisung und Beplanung von Vorhalteflächen für Kohärenzmaßnahmen und 

Entwicklungsflächen u. a. für Kompensationsmaßnahmen. Die Planung von Entwick-

lungsflächen gemäß § 2 (1) Nr. 2 der Hessischen KV ist nicht explizit vorgesehen.  

·  Die Kommunikation der Natura 2000-Ziele in der Öffentlichkeit. Flächennutzer müs-

sen über potenzielle „Verstoßmöglichkeiten“ im Sinne des HENatG (§§ 32-34) infor-

miert werden, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe (Fürsorgepflicht des Gesetzge-

bers). 

·  Die Erfüllung der Überwachungs- und Berichtspflichten. 

 

                                            
1 Download: 
http://www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?cid=4f674c72b65058748927781224c89bdb, 
letzter Aufruf am 19.02.2009 
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10 Fazit 

Nach Abschluss der FFH-Gebietsmeldung stellen die Managementpläne für die insgesamt 

585 hessischen FFH-Gebiete den nächsten wichtigen Schritt zur Umsetzung der FFH-

Richtlinie dar. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind einige essentielle Anforderungen an den 

Maßnahmenplan zu stellen: 

Maßnahmenpläne sollten möglichst zeitnah und zügig aufgestellt und unter Beteiligung von 

Landnutzern, betroffenen Fachbehörden und Öffentlichkeit umgesetzt werden.  

Die ihnen zugrunde liegenden Fachdaten müssen vollständig sein, auf Aktualität geprüft und 

gegebenenfalls ergänzt werden. 

Vor der Konzeption der Maßnahmen im Einzelnen steht die Formulierung von Leitbildern und 

Entwicklungszielen. Hierbei ist die Gesamtsituation der Natura 2000-Gebiete mit allen ihren 

Schutzgütern zu betrachten. Das Leitbild darf sich nicht auf FFH-LRT und Anhang II-Arten 

beschränken (nur diese sind in der FFH-GDE berücksichtigt).  

Bei Naturschutzgebieten ist deren Schutzzweck zu beachten. Ein Nebeneinander von Pfle-

geplänen für Naturschutzgebiete und Managementplänen für FFH-Gebiete ist dabei sowohl 

aus fachlichen als auch aus ökonomischen Gründen nicht vertretbar. Im Sinne der von der 

Landesregierung angestrebten Deregulierung sollte es für jedes Gebiet zukünftig nur noch 

einen Maßnahmenplan geben, der umfassend alle Maßnahmen zu Erhalt und Entwicklung 

von Arten und Lebensräumen regelt. 

Dem Maßnahmenplan kommt die anspruchsvolle Aufgabe zu, die in den FFH-GDE formulier-

ten Empfehlungen zur Erhaltung und Entwicklung von FFH-LRT und -Arten zu konkretisieren 

und die hierfür geeigneten Maßnahmen im Detail mit allen Beteiligten, insbesondere den 

betroffenen Landnutzern, abzustimmen.  

Darüber hinaus sollte das Maßnahmenkonzept auch Vorschläge zur Erhaltung und Entwick-

lung sonstiger schutzwürdiger, nicht unmittelbar FFH-relevanter Biotope und Arten enthalten. 

Dies gilt insbesondere für Naturschutzgebiete, deren mittelfristige Pflegepläne in den Maß-

nahmenplan zu integrieren sind.  

Die Planung und Umsetzung von Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen muss einen 

hohen fachlichen Standard erfüllen. Maßnahmen, die naturschutzfachlich geboten sind, dür-

fen nicht aufgrund vordergründiger Hindernisse oder finanzieller Erwägungen von der Pla-

nung ausgeschlossen werden.  

Soweit möglich, sollte der Maßnahmenkatalog Prioritäten enthalten, so dass bei finanziellen 

Engpässen die Maßnahmen von hoher Dringlichkeit Vorrang erhalten können. Die Planung 

von Entwicklungsmaßnahmen darf, auch wenn hierzu keine unmittelbare gesetzliche Ver-

pflichtung besteht, nicht vernachlässigt werden, denn diese ist essentiell für den sinnvollen 

Einsatz von Kompensationsmitteln. 



  
FFH - Managementplanung in Hessen   

 

Seite 20 

�

 

Der Finanzbedarf für die Umsetzung von Maßnahmen ist nicht zu unterschätzen. Die An-

nahme, dass die gute fachliche Praxis allein hinreichend sei, einen guten Erhaltungszustand 

zu gewährleisten, wird in vielen Fällen nicht zutreffen. Der Maßnahmenplan hat dementspre-

chend Aussagen zur Finanzierung zu machen und entsprechende geeignete Instrumente 

aufzuzeigen. 

Für Lebensraumtypen und Arten, die an eine extensive Landwirtschaft gebunden sind, bietet 

der Vertragsnaturschutz ein sehr geeignetes und bewährtes Instrument, das vom Land Hes-

sen entsprechend der Erfordernisse finanziell ausgestattet werden sollte. 

Die in den Artikeln 11 und 17 der FFH-Richtlinie vorgeschriebene Berichtspflicht verlangt 

eine regelmäßige fachliche Überprüfung des Erhaltungszustandes von FFH-LRT und -Arten 

im Turnus von maximal 6 Jahren, wobei auch über die Wirksamkeit der getroffenen Maß-

nahmen zu berichten ist. Eine reine Vollzugskontrolle der durchgeführten Maßnahmen ist 

nicht ausreichend.  

 

Facharbeitskreis Managementplanung der VHÖ:  

A. Hager, C. Wedra, Dr. P. Schmidt, S. Maiweg, R. Cezanne, C. Hepting 

in Abstimmung mit dem Vorstand der HVNL  
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